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namentlich durch die zahlreichen Briefe, die hier mitgetheilt 
werden konnten und die über den Verkehr der Stadt beson­
ders mit anderen Sächsischen Städten reichen Aufschluss geben.

Bei A. Lax in Hildesheim ist erschienen: Jaeger, Ur­
kundenbuch der Stadt Duderstadt bis zum J. 1500. XIV, 
516 Seiten. Mit 6 Siegeltafeln, einem Lichtdrucke und einem 
Stadtplane.

Von G. Schmidt, Urkundenbuch des Hochstifts Halber­
stadt und seiner Bischöfe, umfasst der 2. Band (Publikationen 
a. d. Preuss. Staatsarchiven XXI) die Jahre 1236—1303.

Von dem Bremischen Urkundenbuch, herausgegeben 
von Ehmck und von Bippen ist der 4. Band (—1410) 
zum Abschluss gelangt.

Von den ‘Regesten zur Schlesischen Geschichte’ von 
C. Grünhagen ist der Schluss des 3. Theils erschienen, 
welcher die Jahre von 1291 bis 1300 umfasst, nebst Register.

Der im VI. Bande, S. 467, erwähnten Ausgabe der Rech­
nungen der Stadt Hermannstadt reiht sich jetzt in einem statt­
lichen Bande von 770 S. die Ausgabe der ‘Quellen zur Ge­
schichte der Stadt Kronstadt’ an, deren erster Band Rech­
nungen aus den Jahren 1503 bis 1526 enthält. Für die Special­
geschichte ausserordentlich reichhaltig, nehmen sie durch die 
Einnahmeposten des Zwanzigsten (des Grenzzolles) auch 
Beachtung in Betreff der Handelsverhältnisse in Anspruch. 
Die Ausgabe geschieht im Auftrag und auf Kosten der Stadt; 
die Redaction besorgt, von verschiedenen Mitarbeitern unter­
stützt, der Gymn.-Prof. Franz Herfurth. Beigegeben sind 
ausser Registern und Glossar 3 Tafeln mit Schriftproben und 
Papierzeichen.

Von Oesterley’s Wegweiser durch die Litteratur der 
Urkundensammlungen (oben S. 438) ist der zweite Band er­
schienen, der die ausserdeutschen Lande umfasst.

In einem Excurs zu der sorgfältigen Arbeit ‘Gregor VII. 
und Erzbischof Manasses I. von Reims’, von M. Wiedemann 
(Leipzig 1884) wird die Datierung der Briefe Gregor VII. 
V, 17. VI, 1. 2 (Reg. 5067. 5081. 5082) gegen die Zweifel 
Dünzelmanns vertheidigt, für Reg. 5147 (Jaffe, Epist. coll. 32) 
Ende September oder Anfang October angenommen.
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